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Beschlussvorlage 
 

 

Rheingau-Taunus-Kreis 
 

 

 
Drucksachen-Nr. XI/57 Bad Schwalbach, den 18.05.2021 

 Aktenzeichen: II.JHP / II.K 
Ersteller/in: Andreas Schumann  

 

Leistungsverwaltung  

 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Kreisausschuss 31.05.2021  nein 
Ausschuss für Jugend, Soziales und 
Gesundheit 

24.06.2021  ja 

Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und 
Digitalisierungsausschuss 

24.06.2021  ja 

Kreistag 29.06.2021  ja 
 
Titel 
 

Hälftige Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests für die Träger von 
Kindertagesstätten oder Kindertagespflegepersonen 
 

I. Beschlussvorschlag: 

 
 
 
Der Kreistag beschließt, dass die Kostenübernahmezusage aus seinem Beschluss vom 11.Mai 2021 

(TOP NEU: DS XI/36) bis zum Beginn der Sommerferien, dem 17. Juli 2021, verlängert wird.  

 
 
II: Sachverhalt: 
 
In seiner 1. Sitzung am 11. Mai 2021 (TOP NEU: DS XI/36) hat der Kreistag beschlossen, dass vom 
17. Mai 2021 bis 30. Juni 2021 vom RTK 50% der für die Träger von Kindertagesstätten oder 

Kindertagespflegepersonen anfallenden Kosten für bis zu zwei Antigen-Schnelltests wöchentlich pro 
betreutem Kind übernommen werden.  
 

Laut einem Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12. Mai 2021 (Anlage 1) wird 
die hälftige Kostenübernahme des Landes für die notwendigen Testkits offiziell bestätigt.  
Auf Seite 2, 1. Absatz, Satz 2 des Schreibens wird diese Kostenzusage bis zum Beginn der 

Sommerferien (17. Juli 2021) angekündigt. 
 
Das war zum Zeitpunkt der Erstellung der o. a., am 12. Mai 2021 beschlossen Vorlage, nicht bekannt. 

 
Der Beschluss des Kreistages zur hälftigen Kostenübernahme ist daher über den 30. Juni 2021 
hinaus bis 17. Juli 2021 zu erweitern.   
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III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung: 
 
Keine. 

 
IV. Personelle Auswirkungen: 

 
Keine. 

 
V. Finanzierungsübersicht 
 

Die Mehrkosten für die Zeit vom 1. bis 17. Juli 2021 in Höhe von bis  zu 60.000 € werden von einem 
Sachkonto aus der Kostenartengruppe 60 bei der Kostenstelle 2700 Gesundheitsverwaltung bezahlt 
und verbucht. 

Wie im Vorjahr wird Anfang 2022 für das Jahr 2021 wegen der unvorhersehbaren coronabedingten 
Ausgaben wieder eine gemeinsame fachbereichsübergreifende Kreistagsvorlage zur nachträglichen 
Genehmigung und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erstellt.  

 
 
 

 
 

(Frank Kilian) 
Landrat 
 
 
 
Anlage: Schreiben des HMdF vom 12. Mai 2021 

 
 


